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Abschr i t t ft78{n t
OB ERLAN DE$GERICHT NAUMBURG

lm Namen des Volkes

URTEIL
4 U 119/0E OLG Naqr.nburg
5 O 201108 LG Halle

Prozessbevo I lmächtiqtgfj.

Reehtsanwatt

Autovermiotung5||,

vertreten durch den Geochäftsführer.

Prozessbevol I m ächt i qlg;

Rechtsanwälte

g e g e n
, L , , , , ,

J . t  L o s i

{ .

vertreten durch den Vorstand

I  t t _

ln dem Rechtsstreit

- Kläger, Berufungskläger I und Berufungsbeklagter Il -

verkündet am: 23. Juli2009
gez. Arndt, JHS'in
als Urkundsbeerntin der Geschäftsstelle

- Streithelfer des Klägers -

,

2. P.

Naumburger Straße
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3. K' '.-rr'-,

€benda
- Beklagte, Berufungsbeklagte I und BerufunEskläger ll -

Prozees bevo[|m ächti qter:

Rechtsanwalt,

S

hat der 4. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Naumburg durch die Richter arn Oberlandesge-

richt Rtlge und Stroot sowie die Richterin am Oberlandesgericht Tauscher im schriftlichen

Verfahren auf der Grundlage der bis zum 3. Juli 2009 eingereichten Schriftsätze

f i l r  R e c h t  e r k a n 4 t r

1. Auf die Berufung des Klägers wird das am 30 Oktober 2008 verkündete

Ufteildes Landgerichts Halle, Gesch--Nr. 5 O 201/08, ahgeändert.

2. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an den Kläger

5.311,31 € zuzüglich 750 49 € nebst Zinsen in Höhe von jeweile 5 Pro-

zentpunlden (lber dem Basiszinssatz seit dem L November 2OD7 zu

zahlen.

3. Dle Buklagten werden als Gesamtgahuldner verurteilt, an den Dipl.-lng,

HansJoachim Marquardt, Weißenfelser Straße 65 in 06618 Naurnburg

355,89 € nebst Zinsen in Höhe ven 5 Prczentpunkten über dern Basis-

zinssatz seit dem 6. Novembet 2007 zu zahlen.

4. lm Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die weiterg€hende Berufung des Klägers und die Berufung der Beklag-

ten werden zu rücllgewiesen.

Von den Kosten des Rechtssheits fallen dern Kläger 1a % und den Be-

klagten als Gesarntschuldner 66 % zur Last.

Von den außergerichtlichen Kosten der Streithelferin des Klägers haben

dle Eeklagten 86 oh zu tragen. lm Übrigen trägt dle Streithelferin ihre

Kosten selbst.

5 .

6.
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7. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

u n d  b e s c h l o s s e n ;

Der Streltwert des Berufungsverfahrsns wird auf 6.603.69 € festgesetzt

G r i l n d e

t.

Die Parteien streiten über Grund und Höhe des Schadensersatzenspruches des Klägers

nach einem Verkehrsunfall, den er am 8. September 2007 g6g€n 16:45 Uhr in Merseburg mit

wlrtschaftlichem Totalschaden seines Pkw Toyota Carina erlitten hat.

Das Landgericht Magdeburg hat die Beklagten durch Urteil vom 30. Oktober 2008 als Ge-

samtschuldner verurteilt, dern Klüger 4,7ü6,25 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunl<len

über dern Basiszinssatz seit dem L November 2gQ7 zv zahlen und hat die weitergehende

Klage abgewiesen. Bezüglich der tatsächlichen Feststellungen wird auf die angefochtene

Entscheidung verwiesen (5 540 Abs, 1 Satz 1 Nr. 1 ZPO).

Gegen dieses ihnen am 18. bzw, 19, November 2006 zugestellte Urteil haben der Kläger am

27. Novernber 2008 und die Beklagten am 10. Dezember 2006 Berufung eingelegt und diese

jeweils rechtzeitig begründet.

Der Kläger begehrt seinem erstinstanzlichen Klageziel enisprechend wgiter die Verurteilung

der Beklagten zur Zahlung weiterer 1.817,M € (insgesafit 6.603,69 €) Schadensersatz so-

wie ErEak seiner vorgerichtlichen Rechtsanwältskosten. Er hält die Erwägungenr äus denen

das Landgericht ihm diosen Schadensersatz versagt hat, filr rechtsfehlerhaft und führt zu

den Schadenspositionen Fahrzeugschaden, Sachvorstöndigenltosten, Auslagenpauschale,

Schmerzensgeld sowie Miet- und Rechtsanwaltskosten weiter aus. Soweit die Haftung der

Bekfagten zu 100 % bejaht urrd seiner Klage zu 4,786,25 € stattgegeben wurde, verteidigt er

das angefochtene Urteil gegen die Berufungsangriffe der Beklagten.

Die Streithelferin des Klägers stellt dessen Anträge und unterstützt seln Berufungsbegehren.
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Die Beklagten begehren weiterhin die vollständige Abweisung der Klage und ferner die Zu-
rückweisung der klägerischen Berufung. Sie rügen Verfahrens- und Reohtsfehler bei der
Sachverhaltsfeststellung durch das Landgericht und machen geltend, der Unfallhergang
hätte durch das Landgericht weiter aufgeklärt werden mrissen. Insbesondere hätte das

Landgericht nicht davon absehen dürfen, die Beklagte zu 3 zum Urrfallhergang anzuhören.
Hätte das Landgericht dies getan, wäre es rnöglichenareise zu der Ubezeugung gelangt,

dass eine Vernehmung der Beklagten zu 3 als Partei geboten gewe$en wäre und hiernach
gegebenenfalls zu der Erkenntnis gelangt, dass keine anscheinstypische Situation vorgele.
gen habe- Denn die Beklagte zu 3 sei nur deshalb auf die Fahrspur des Klägers geraten, weil
die Zeugin Köhler ihr gegenüber eine Vorfahrtsverletzung begangen und die Beklagte zu 3
versucht habe, von dem HinOernis in Gestalt des Fahrzeugs der Zeugin Köhler nach links
wegzulenken

Zur Höhe des zuertannten Schadensersatzsnspruches greifen die Beklagt€n die Positionen

Fahreeugeohaden, Schmerzensgeld und Kosten des äztlichen Attestes sowie Mietwagen-
kosten an.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Tatsacherrvorbringens der Parteien nimmt der Senat
auf die zur Akte gewechselten Schriftsäke nebst Anlagen Bezug. Den Parteien war im
schrifilichen Verfahren eine Frist zur Einreichung von Schriftsätzen bis B, Juli 200g gesetzt
worden^

il_

Die Berufung der Parteien sind zulässig (SS 511, 513, 517,519, 520 ZPO). Die Berufung des
Klägers hat überwiegend, die der Beklagten hingegen keinen Erfolg.

A- Schadensqrund

Aus zutreffenden Erwägungen hat das Landgericht nach dem Beweis des ersten Anscheins
gornäß den $$ 7 Abs. 1, 17 Abs. 2 in Vprbindung rnitAbs. 1, 18 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3
SIVG, 3 Nr. 1 PflVersG die vollständige ErsaEpflicht Oer Beklagten for die schädlichen Fol-

gen des Verkehrsunfalls vom B. Septernber 2A07 angsnomrnen. lnsoweit erweist sich der
hiergegen gerichtete Berufungsangriff der Beklagten als erfolglos.

1. Der Eewels des ersten Anschelns vermittelt dern Richter die Überzeugung, dass ein Ge-
schehnis so verlaufen ist, wie es nach der Erfahrung für gleichartige Geschehnisse typisch
ist. Deshalb kann bei typlsohen Abläufen naah der Erfahrung regelmäßig von einem be-
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stimrnten Ereignis auf eine bestimmte Folge geschlossen werden und umgekehrt, und zwar

in Bezug euf d6n Ursachenzusammenhang wio auf die Schuld (ugl. Köntg in: Hantsche!,

Straßenverkehrsrecht, 39. Aufl,, Einleitung Rn. 157a m. w. N.). Hierfür muss ein typischer
Geschehensablauf feststehen, das heißt ein $achverhalt, bei dem nach der Lebenserfahrung

auf das Hervqrrufen einer bostimrnten Folge oder die Verursaohung durch ein bestimmles

Verhalten geschlossen werden kann, Dieser Sachverhalt muss entweder unstreitig oder mit

Voflbeweis bewiesen sein (vgl. Gfegerin: Zöller, ZPO,26, Aufl., vor $ 2S4 Rn. 29 m. w. N,).

Widerlegt wlrd der Anscheinsbeweis durch den Gegenbeweis, entkräftet (ersch{.}ttert) nicht

durch bloß gedankliche Möglichkeiten, sondern nur durch bewiesene Tatsachen, die einen

atyplschen Verlauf möglich gemacht haben können {vgl. König, a. a. O., m. w. N.).

2. Von diesen rechtlichen Maßstäben ist das Landgericht zutreffend ausgegengen, Es hat

hiernach unt€r V€lwortung des Tatsachenvortrages der Parteien richtig von dern typischen

Geschehnis des Befahrens der Gegenfahrbahn durch die Beklagte zu 3 auf deren Verursa-

chung des Frontalzusammenstoßes mit dem Fahreeug des Klägers geschlossen.

3. Diese Bewertung beruht weder äuf Verfahrens- noch auf Rechtsfehlern. Insbesondere

musste das Landgericht nicht dle Beklagte zu 3 anhören und deren Bekundungen als Beweis

verwertBn, wail hierdurch der Anscheinsbeweis der Verursachung des Unfalls durch die Be-
klagte zu 3 nicht zu erschilttern war. Wenn nämlich die Beklagte zu 3 entsprechend ihrem

Tatsachenvortrag mit 40 km/h die Straße des Friedens in Merseburg befahren hat und sie

angesichts des von links in ihre Fahrbahn in Fahrtrichtung einbiagenden Fahrzeugs der Zeu-
gin Köhler bremsen rnusste. so ist ihre angesichts dieses Hindernisses vollzogene Lenkbe-

w€gung auf die Gegenfahrbahn nicht geeignet, einen andaren Schluss als auf ihre alleinige

Unfallverursachung zu rechtfertigen. Abgesehen davon, dass bei der beklagtenseits be.
haupteten Fahrgeschwindigkeit von 40 km/h in der Reget eine einfache Starkbromsung bei
Geradeausfahrt ausreicht, um eine Koilision mit dem einbiegenden und sich dann in gleicher

Richtung vol d€ft Eeklagtenfahrzeug bewegenden Fahzeug zu varhindern, isl die Erktärung

der Beklagten zu 3, sie habe ganz netilflich vom Hindernis weg (und darnit auf die llnks von

ihr gelegene Gegenfahrbahn) gelenkt, nicht geeignet, ihre Unfallverursachung in Zwelfel zu

ziehen. Denn bei einem von links In den Fahrbereich dor Beklagten zu 3 einbiegenden Fehr-

zeug geht nach der Lebenserfahrung die nattrrliche Lenkbewegung zur Vermeidung einer

Kollision nicht nach links, also auf des einbiegend€ Fahzeug zu, sondern n€oh rechts - von

diesern Fahrzeug weE. Hät sie gleichwohl - unter gleichzeitigem Bremsen - nach links und
gewissermaßen Um das l{ü!@p Fahrzeug herurn euf die Gegenfahrbähn gesteuert, so
liegt darin die im Verhältnis zum K[äger allelnige Unfallur.saohe.
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B. Schadenghöhe

Der Kläger hat gegen die Beklagten nach den festgestellten Tatsachen einen Schadenser-
sabanspruch in f{öhe von 6.061,80 €, davon 750,49 € Rechtsanwaltskosten. und daneben
einen Anspruch auf Leistung das abgetretenen ErsEtzanspruchos von 355,89 € an den
SachverständigenDip| . . lng 'HDiesersgtz ts ichausfo lgendenPosi t ionenzusam.

mon:

J,.F_A.hF,.eugschaden in Höhe von g_.J?S *€

Entgegen der Meinung des Landgerichts hat der Kläger im Rahmen des ihrn zu leistenden
Schadonsersakes Anspruch auf Ersatz seines Fahreeugschadens in Höhe von 3.12S.-- €.

Der Senat hält dafür, dass dem Kläger durch die Totalbeschädigung seines Fahrzeugs ein
Schaden in Höhe von 3.125,-- € entstanden ist, der sich aus dem Wiederbeschaffungswerl
des Pkw Toyota Carina von 3.20ö,.. € nach Abzug des Restwertes des Fahrzeugs von
75,* € berechnet. Hierfür legt der Senat die Feststellungen des Prtvatsachverstänctigen
D ip l . - | ng .F inse ine f f rGu taoh tenVorn1 t .Sep tember2007(Bd . lB | .108d .A ' )m i t

diesen Beträgen zugrund€.

Als Restwert sind weder geschätzte 450,-- € (LGU 8) noch die von den Beklagten geltend
gemachten 72O,- € nach dem höcheten Kaufangebot abzusetzen. Der Sachverständige hat
die 75.-- € Restwert auf der Grundlage des tatsächliohsn Angebots des Autohauses b
in Naumburg (Bl, 109 Rtlckseite d. A.) €rmiltslt. Dem folgt der Senat, auch wenn die Be-
klagten irn Prozess irn Internet ennittelte höhere Ankaufsangebste von offensichgich profes-
sionellen RestwertaufKäufern vorgelegt haben (Bd. I Bl. 78 d. A.). Denn nach der Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs (vgl, etwa Urteil vorn 10. Juli 2007. Vl ZF ?1TtO6, VersR
2007 , 1243 . 1244t zitiert nach juris) ist der Geschädigte grundsätzlich nicht verpflichtet, ei-
nen Sondermarkt für Restwertaufkäufer irn Intemet in Anspruch zu nehmen und kann des-
halb vom Schädiger auch nicht auf einen höheren Restwerterlös verwiesen werden, der auf
elnem splchen Sondermarkt durch spezialisierte Restwertaufkäufer erzielt werden könnte.

2. Koste n des Sach ve.r.stä nd ioen Dipl. -l nq. -lvon,S{F jgg-€

Entsprechend seinem Hilfsantreg begehrt der Kläger zu Recht die Zahlung von 3SS,ES € an
densachverständigenDip|.. lng'FZwar|st lnfolgederAbtretungseinesEr$aEfln,

sp ruches ind iese rHöhedurchdenK |ägeranD ip | . - l ng .Harn10 .Sep tempgrzo0z

naoh $ 398 Satz 1 BGB der Sachverständige Gläubiger dieses Ansprucho geworden, Dies

9s,l'l'za
f 3ss, 85

s(4?,?o
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gilt auch im Falle der hier vorgenommenen Sicherurgsabtretung. Allerdings steht auch in

diesefn Fal[ dem Kläger als Sicherungsgeber das Recht zu, den Schädiger auf Zahlung an

den Sachverständigen zu verklagen (vgl. Grüneberg ln: Falandt, FGts, 86. Aufl, 2009, S 3gB

Rn.24).

Qr.ä.bsohle on- und U mrneldekosten voF i nsqejsaml 398, 1 4 €

Diese vom Landgericht zuerkannte Ersatzposition ist nicht angegriffen worden.

4. Auslaqehoaugchale von 25,--J

Gegen die vom Landgericht in Höhe von 25,-- € zugesprochene Auslagenpau$chalo beste-

hen keine rechtlichen Bedenkan. Sia erhöht sich nicht deswegen auf 30,-- €, weil der Kläger

kostenträchtige Akteneinsichl gehalten hat. Anders wäre es nur, wenn der Klager seine Auf-
wendungen konkret berechnet und zum Ersatz angemeldet hätte. Bei elner pauschalen Ent-

schädigung bleiben Besonderheiten des Einzolfalles jedoch typischerweise außer Betracht.

5, SchmFBe.nsgefdJon 250.- €

Die vorn Landgericht aufgfund der durch das Attest der Fachürztin für Allgemeinmedizin

tlvorn 17, Oktober 2007 (Bd- | Bl, 1ä0 d, A.) festgestellten VerleEungen (Thoraxprel-

lung im Bereich des Gurtee sowie eine VerschlechterunE der vorbeetehenden COPD;

Schmezfrelheit äm 8. Oktober 2007; keine Dauerschäden) rechtfefiigen gemäß'g 2S3

Abs. 2 BGB elne billige Geldentschädigung (Schmerzensgeld) in Höhe von 250,- €, weil

einerseits weitargehende Verletzungen nicht substantiiert vorgetregen worden sind und an-

dererseits das schtichte Bestreiten der attestierten Verletzungen durch die Beklagten nicht

beaohtenswert ist.

Entgegen der Meinung des Klägers besteht kein Anlass, das $chmezensgeld deswegen auf

800,-€zu erhöhen, weil der Klägervermeintlich Bluterglrsee erlitten hat und zudern Feier-

fichkeiten zurn 50. Geburtstag seiner Ehefrau und seine Silberhochzeil am 22. September

2007 absagen musste. Dle Blutergüsse sind bei der Schmerzensgeldbemessung wegen der

Thoraxprellung bereits berücksichtigt, Die genannten Feierlichkeiten konnten unschwer

nachgeholt wotden.
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S. Kosten des ärztlichen Altests v9,t17.43 €

Da dern Kläger ein Schmerzensgeldanspruch zusteht, hat er auch Anspruch euf Ersetz der

Kosten für das ärztliche Attest, das er zum Nachweis des Bestehens der Verletzungen

erstollen lassen hat.

7. Mietwaoenkosten in H.o]le-.qgn 1.495,74 €

Nach der Rechlsprechung des Bundesgeriohthofes kann der Gesehädigte nach S 249 Abs. 2

Satz 1 BGB als Hentellungsauturand Ersatz derjenigen Mietwagenkosten verlangen, die ein

ver$tändiger, wittschafilich vernünfilg denkender Mensch in seiner Lage ftlr zweckmäßig und

notwendig hallen darf (vgl. BGH, Urteil vom 14. Oktober 2QO8, Vl ZR 308107, NJW 2009,

58 ff., zitiert nach juris Rn, 9 m. w. N,). Der Geschädigte hat nach dem aus dem Grundsatz

der Erforderlichkeit hergeleiteten Wirtschaftlichkeitsgebot im Rahmen des ihm Zurnutbaren

stets den wirtschaftlicheren Weg der Schadensbehebung zu wähle$. Das bedeutet ftir den
Bereich der Mietwagonkosten, dass er von mehreren auf dem örtlich relgvanten Markt
- nicht nur für Unfallgoschädigte - erhältlichen Tarifen f|r die Anmietung eines vergleichba"

ren Ersatzfahzeugs (innerhalb eines gewissen Rahrnens) grundsätzlich nur den grtnstigeren

Mietpreis verlangen kann.

Das Lapdgericht hat dern Kläger den Ersatz der ihm in den zwölf Tagen vom 10. bis
21. Soptember 20Ol entstandenen Mietwagenkosten von 1,495,74 € zuerkannl und seinen
weitergehenden Ersatzanspruoh von zusäklich 404,26 € abgelehnt. Hierbei hat es die aktu-
elle Rechtspreohung des Vl. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs (Urteile vom 1 1- Mäz Z00B
- vlzR 1s4lg7, NJW 2008, 1519 f., vam 24. Juni 2008 - Vl ZR 234tO7, NJW 2008, 2910 ff.,

und vom 14- Oklober 2006, a, a. O.) herangezogen. Es hat die aktuellen Schwacke'

Mietpreislisten als gaeignete Grundlage zU sein€r Schätzung gemäß S 287 Abs. 1 Sätze 1
und 2 ZPO verwendet.

Daran haben die Berufungsangriffe der Parteion kelne durchgreifenden rechtlichen Zweifel

aufgeworfen. Der Senat hält diese Schätzung des Landgerichts, die sowohl die angemesse-

ne Eigenersparnis des Klägers als auch die Besonderheiten des-örtllchen Mietmarktes en:
gemessen berllcksichtigt,,fur gut vertretbal, Ebenfalls zu Recht hat das Landgerlcht die Dau-
er der Mietzeit abgekürzt, wogegen sich der Kläger ohne Erfolg wendet,
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8. Rechtsanwaltskosten von 750.49 €

Entgegen dar Ansieht des Landgerichts hat der Kläger nach $ 249 Abs. 1 BGB Anspruch auf
Erstattung der vorproz€ssualen Rechtsanwallskosten, deren Höhe nicht zu beänstanden ist.

Grundsätzlich sind auch die für die Rechtsverfolgung und Durchsetzung des Schadenser-

satzanspruchs anfallenden Rechtsanwaltskosten als eigenständige Schadensersatzposition

ersatzpflichtig, wobei dle ErsaEpflicht lediglich voraussetzt, dass die Inanspruchnahme elnes
Rechtsanwalts erforderlieh und zweckm{ßig wer. Das ist nur dann nicht der Fail, wenn es
sich um einen einfach gelagerten Fall handelt, es sei denn, der Geschädlgte ist geschäfllich

ungewandt odor di6 Schadansreguliarung wird durch den Schädigor veaögerl. (Hainrichs in
Palandt, a.a.O., g 249, Rn. 39 m.w.N.).

Diese Voraussetzungen liegen nicht vor. Aufgrund der Schadenshöhe und des Umstandes,
dass die Beklagten von Anbeginn (und bis heute) ihre Alleinhaftung infrage gestellt haben,

handelt es sich nicht um einen einfach gelagerten Fall in diesem Sinne. Der Kläger durfte
deshalb zur Schadensabwicklung einen Reohtsanwalt beauftragen, dessen Kosten ihm die
Beklagten eu ersetzen haben.

ill.

Die Kostenentscheidung folgt aus den gg 97 Abs. 1, 92 Abs. 1 sak 1,1a1Abs. 1 ZFo,

Der Ausspruch uber die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils entspricht den $$ 708 Nr. 10,
711 Satz '1,713 ZPO in Verbindung mit g 26 Nr. I Satz 1 EGZPO.

Gründe flir eine Zulassung der ReviEion gemäß S 543 Abs. 2 Satz l ZPo bestehen nicht,

Die Streitwertbestlmrfiuhg folgt aus den $$ 47 Abs, 1 Satz 1, 48 Abs. 1 SaE 1, 45 Abs. 2 und
Abs. 1 SaD 1 GKG, SS 2, 3, 4 Abs. '1, 6 Satz 1 ZPO. Hierbel hat der Senal die auch tm
zweiten Rechßzug geltend gemachten vorprozessualen Rechtsanwaltskosten von 750,49 €
nicht berücksichtigt. da es sich insoweit um Nebenforderungen handelt.

. 9 -

gez, Rtlge gez. Stroot gez- Tauscher
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